
(Muster)fall-Liste Internationales Wirtschaftsrecht
50 Fälle aus den in § 14 n genannten Bereichen, davon mindestens 5 rechtsförmliche Verfahren vor deutschen oder ausländischen (einschließlich EU) Gerichten und Behörden. Die Fälle müssen sich auf mindestens 3 verschiedene Bereiche des § 14 n beziehen, dabei mindestens 15 Fälle aus den Bereichen des § 14 n Nr. 3,4 oder 5

I. Rechtsförmliche Verfahren

	Lfd. Nr.
	Kanzlei-AZ
	Aktenbetreff
	gerichtl./
behördl. AZ
	Gericht/Behörde
	Zeitraum der Bearbeitung
	Art und Umfang der
Tätigkeit unter Berücksichtigung der Anforderungen des § 2 Abs. 2 FAO
	Stand des Verfahrens

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




II. Außergerichtliche Verfahren

	Lfd. Nr.
	Kanzlei-AZ
	Aktenbetreff
	gerichtl./
behördl. AZ
	Gericht/Behörde
	Zeitraum der Bearbeitung
	Art und Umfang der
Tätigkeit unter Berücksichtigung der Anforderungen des § 2 Abs. 2 FAO
	Stand des Verfahrens

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



